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1696 September 24 . , Güttingen A
SCHREIBEN DES [ BISCHOEFLICH - KONSTANZISCHEN OBERVOGTS VON GUET-

TINGEN, ] JOHANN JOSEF VON HALLWIL, AN DEN LANDVOGT
IM THURGAU, [ BEAT JAKOB II . ] ZURLAUBEN

Von seinen Untertanen sei ihm , [ dem Obervogt ] , mitgeteilt worden,

dass die Streitsache zwischen [ Hans Konrad Kopp und Hans Jakob

Müller , beide von Güttingen , einerseits ] und Jakob Signer von

Hundwil anderseits "wegen eines alhier gewesten hinderlegten gelts"  vor

das Oberamt nach Frauenfeld gezogen worden sei . Ein solches Pro¬

zedere befremde ihn nicht wenig , werde doch in verschiedenen

badischen Abschieden eindeutig festgehalten , dass alle niederge¬

richtlichen Streitigkeiten zuerst vor dem bischöflich - konstan-

zischen Niedergericht [ im konkreten Fall in Güttingen ] behandelt
werden müssten . Deshalb sei er zuversichtlich , er , Zurlauben,

werde besagte Streitsache· *· wieder an hiesiges Gericht zurückwei¬
sen und damit die Rechte seines Herrn , [ d . h . des Bischofs von

Konstanz , Marquard Rudolf Rodt von Bussmannshausen ] , respektie¬
ren .

1) In den gedruckten EA findet sich nichts über diesen Handel.
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